
I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
58/17. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an
die Ursprungsländer

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII)
vom 18. Dezember 1972, 3148 (XXVIII) vom 14. Dezember
1973, 3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX)
vom 19. November 1975, 31/40 vom 30. November 1976,
32/18 vom 11. November 1977, 33/50 vom 14. Dezember
1978, 34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128
vom 11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981,
38/34 vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November
1985, 42/7 vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November
1989, 46/10 vom 22. Oktober 1991, 48/15 vom 2. November
1993, 50/56 vom 11. Dezember 1995, 52/24 vom 25. No-
vember 1997, 54/190 vom 17. Dezember 1999 und 56/97 vom
14. Dezember 2001,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/8 vom 21. No-
vember 2001, in der sie das Jahr 2002 zum Jahr des Kulturer-
bes erklärte,

ferner unter Hinweis auf die am 14. Mai 1954 in Den
Haag verabschiedete Konvention zum Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konflikten65 und die beiden dazugehörigen,
1954 und 1999 verabschiedeten Protokolle,

unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete Überein-
kommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung
der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgut66,

sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur am 16. November 1972 verabschiedete
Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt67,

ferner unter Hinweis auf das von dem Internationalen In-
stitut für die Vereinheitlichung des Privatrechts am 24. Juni
1995 in Rom verabschiedete Übereinkommen über gestohle-
ne oder rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter68,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung des Überein-
kommens über den Schutz des Kulturerbes unter Wasser
durch die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur am 2. No-
vember 200169,

unter Hinweis auf die Erklärung von Medellín über kultu-
relle Vielfalt und Toleranz und den Aktionsplan für kulturelle
Zusammenarbeit, die auf der am 4. und 5. September 1997 in
Medellín (Kolumbien) abgehaltenen ersten Tagung der Kul-
turminister der Bewegung der nichtgebundenen Länder ver-
abschiedet wurden70,

feststellend, dass die Generalkonferenz der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
am 2. November 2001 die Allgemeine Erklärung zur kulturel-
len Vielfalt und den Aktionsplan zu ihrer Umsetzung verab-
schiedet hat69,

erfreut über den in Zusammenarbeit mit dem Generaldi-
rektor der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs71,

sich der Bedeutung bewusst, welche bestimmte Ur-
sprungsländer insofern der Rückgabe von für sie in geistiger
und kultureller Hinsicht grundlegend wertvollem Kulturgut
beimessen, als sie repräsentative Sammlungen ihres kulturel-
len Erbes zusammenstellen können,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den unerlaubten
Handel mit Kulturgut und seine schädlichen Auswirkungen
auf das Kulturerbe der Nationen,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den Verlust,
die Vernichtung, die Entfernung, den Diebstahl, die Plünde-
rung, die unerlaubte Verbringung oder die Veruntreuung und
jedwede willkürliche Zerstörung von Kulturgut, insbesondere
in Gebieten eines bewaffneten Konflikts, einschließlich be-
setzter Gebiete, gleichviel ob es sich um internationale Kon-
flikte oder um Binnenkonflikte handelt,

unter Hinweis auf die am 22. Mai 2003 verabschiedete Re-
solution 1483 (2003) des Sicherheitsrats, namentlich die Zif-
fer 7 betreffend die Rückerstattung von Kulturgut Iraks,

1. beglückwünscht die Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Zwi-
schenstaatliche Komitee für die Förderung der Rückgabe be-
ziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung der Rücker-
stattung von Kulturgut an die Ursprungsländer zu der Arbeit,
die sie insbesondere durch die Förderung bilateraler Verhand-
lungen im Hinblick auf die Rückgabe oder Rückerstattung
von Kulturgut, die Erstellung von Inventaren beweglichen
Kulturguts und die Anwendung der diesbezüglichen Objekt-
ID-Norm, die Einschränkung des unerlaubten Handels mit
Kulturgütern und die Unterrichtung der Öffentlichkeit gelei-
stet haben;

2. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
und die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen auf, sich in Abstimmung mit der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats und in Zusammenarbeit

65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511.
66 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Sixteenth Session, Paris,
12 October-14 November 1970, Vol. 1: Resolutions.
67 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1037, Nr. 15511.
68 Unter www.unidroit.org im Internet verfügbar.
69 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session,
Paris, 15 October-3 November 2001, Vol. 1: Resolutions.

70 A/52/432, Anlage I.
71 Siehe A/58/314.
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mit den Mitgliedstaaten auch weiterhin mit der Frage der
Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an die Ur-
sprungsländer zu befassen und zu diesem Zweck entsprechen-
de Unterstützung bereitzustellen;

3. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 17. Oktober 2003 die Erklärung zur absichtlichen
Zerstörung von Kulturerbe verabschiedet hat;

4. erklärt erneut, wie wichtig die Grundsätze und Be-
stimmungen der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten65 sind, und bittet die Mitgliedstaaten,
soweit nicht bereits geschehen, der Konvention beizutreten
und ihre Durchführung zu fördern;

5. erklärt außerdem erneut, wie wichtig das am
26. März 1999 in Den Haag verabschiedete Zweite Protokoll
der Konvention ist, und bittet alle Vertragsstaaten der Kon-
vention, den Beitritt zum Zweiten Protokoll zu erwägen;

6. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur in jüngster Zeit
unternommenen Anstrengungen zum Schutz des Kulturerbes
von Ländern in Konfliktsituationen, wozu auch die sichere
Rückgabe von rechtswidrig entfernten Kulturgütern und an-
deren Gegenständen von archäologischer, historischer, kultu-
reller und religiöser Bedeutung und wissenschaftlichem Sel-
tenheitswert an diese Länder gehört, und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft auf, zu diesen Anstrengungen beizutra-
gen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Verabschiedung und
Durchführung des Übereinkommens über Maßnahmen zum
Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr
und Übereignung von Kulturgut66 zu erwägen;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, wirk-
same nationale und internationale Maßnahmen aufzunehmen,
um den unerlaubten Handel mit Kulturgütern zu verhüten und
zu bekämpfen, so auch durch eine Sonderausbildung für die
Polizei-, Zoll- und Grenzschutzdienste;

9. erklärt erneut, wie wichtig die Bestimmungen des
Übereinkommens über gestohlene oder rechtswidrig ausge-
führte Kulturgüter des Internationalen Instituts für die Verein-
heitlichung des Privatrechts68 sind, und bittet die Mitglied-
staaten, soweit nicht bereits geschehen, den Beitritt zu dem
Übereinkommen zu erwägen;

10. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur auch weiterhin systematische Inventare
ihres Kulturguts zu erstellen und auf die Schaffung einer Da-
tenbank, vor allem in elektronischer Form, hinzuarbeiten, die
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Kulturbereich
enthält;

11. bekräftigt die Anstrengungen, die die Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
unternimmt, um den Einsatz von Identifizierungssystemen,
insbesondere die Anwendung der Objekt-ID-Norm, zu för-
dern und zur Vernetzung der Identifizierungssysteme und der
bestehenden Datenbanken anzuregen, einschließlich des von

der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (In-
terpol) entwickelten Systems, mit dem Ziel, die elektronische
Übermittlung von Informationen zu ermöglichen und auf die-
se Weise den unerlaubten Handel mit Kulturgütern zu verrin-
gern, und ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten gegebenenfalls weitere diesbezügliche
Anstrengungen zu unternehmen;

12. erkennt an, dass die Öffentlichkeit im Jahr des Kul-
turerbes 2002 für die Werte des Kulturerbes sensibilisiert
wurde und dass eine stärkere Mobilisierung und ein verstärk-
tes Handeln zu Gunsten dieser Werte erreicht wurden, und
fordert die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Na-
tionen auf, auch weiterhin auf der Grundlage der bisher gelei-
steten Arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur zusammenzuarbeiten;

13. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 16. November 1999 den Internationalen Ethikko-
dex für Kunsthändler72 verabschiedet hat, und bittet diejeni-
gen, die sich mit dem Handel mit Kulturgütern befassen, und
ihre Verbände, wo es sie gibt, die Anwendung des Kodex zu
fördern;

14. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Generalkon-
ferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur den Internationalen Fonds für die
Rückgabe beziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung
die Rückerstattung von Kulturgut an die Ursprungsländer ein-
gerichtet hat, der im November 2000 vorgestellt wurde, und
ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, den Fonds zu fördern und ein-
satzfähig zu machen;

15. ersucht den Generalsekretär, mit der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
bei ihren Bemühungen um die Verwirklichung der in dieser
Resolution genannten Ziele zusammenzuarbeiten;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusam-
menarbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

17. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstat-
tung von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/18

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 97 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 60 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.23 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-

72 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Thirtieth Session, Paris,
26 October-17 November 1999, Vol. 1: Resolutions.
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